
sind die Rechtsverstöße, die noch vor Beginn des Verfahrens 
am häufigsten auftreten. Auch versuchen Unternehmen hin 
und wieder bewusst den Schwellenwert zu unterschreiten, 
indem sie Aufträge aufsplitten. Weitere Formen von klassi-
schen Vergabemanipulationen wären zum Beispiel die Ein-
beziehung von Bietern in die Planung von Bauprojekten oder 
die Ausschreibungsgestaltung zugunsten eines bestimmten 
Bieters. Auch während eines laufenden Verfahrens kommt 
es immer wieder zur Rechtsverstößen. Dazu zählen unter 
anderem abgestimmte Verhaltensweisen bei der Angebots-
legung, Preisabsprachen, einseitige Informationsweitergabe 
und andere Bieterbevorzugungen. Auch durch vernachläs-
sigte Kontrollen oder freihändige Vergabe von nachträgli-
chen Zusatzaufträgen kann man sich strafbar machen.

KONSEQUENZEN. Wird ein Auftrag vergaberechtswidrig ver-
geben, kann ein Nachprüfungsverfahren veranlasst werden. 
Dadurch kommt es zu einem erheblichen Zeit- und Kosten-
aufwand. Auf Bieterseite droht strafrechtlich eine Freiheits-
strafe von bis zu drei Jahren, wenn man ein Angebot legt oder 
Verhandlungen führt, die auf einer rechtswidrigen Abspra-
che beruhen (§ 168b Abs 1 StGB). Für öffentliche Auftraggeber 
kann wegen Untreue eine Geldstrafe von bis zu 360 Tages-
sätzen oder eine Freiheitsstrafe verhängt werden. Diese kann 
von 6 Monaten bis hin zu 10 Jahren reichen, wenn der Scha-
den einen Wert von 300.000 EUR übersteigt  (§ 153 StGB).  
Außerdem können Schadenersatzansprüche entstehen. Soll-
te es zu einem Verfahren wegen eines Verstoßes gegen verga-
berechtliche Vorschriften kommen, gefährdet dies das Unter-
nehmen, weiterhin öffentliche Aufträge zu erhalten. 

SELBSTREINIGUNG. Um den Markt allerdings nicht zu sehr 
einzuschränken, gibt es die Möglichkeit der Selbstreinigung 
für Unternehmen, für die wegen rechtswidrigen Verhaltens 
ein Ausschlussgrund vorliegt. Durch konkrete Maßnahmen, 
die das nochmalige Begehen der betreffenden strafbaren 
Handlung verhindern sollen, kann der Bieter beweisen, 
dass er trotz einer einmaligen Verfehlung glaubhaft ist. Dies 
kann durch die Einführung eines qualitativ hochwertigen 
Berichts- und Kontrollwesens oder durch die Einschaltung 
einer inneren Revision oder durch Einführung interner 
Haftungs- und Schadenersatzregelungen geschehen. Die 
Novelle des BVerG 2018 enthält weitere Selbstreinigungs-
maßnahmen: 

• Schadenswiedergutmachung durch Ausgleichszahlungen
• Aktive Zusammenarbeit mit den ermittelnden Behörden 

zur Aufklärung des Tatvorwurfs

Zusammenfassend ist Repräsentanten von öffentlichen Auf-
traggebern, aber auch Bietern dringend anzuraten, sich an 
die vergaberechtlichen Bestimmungen zu halten. Verstöße 
dagegen können neben einem Nachprüfungsverfahren auch 
zu empfindlichen straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen 
führen.  

Insektenschutz und Lichtver-
schmutzung wurden sehr lange 
belächelt. Das Insektensterben 
und die Folgen daraus sind aller-
dings ein Faktum, das wissen-
schaftlich belegt ist. Die Außen-
beleuchtung ist dafür nicht allein 
verantwortlich, aber sie spielt eine 
wesentliche Rolle. 

Die Lösung liegt eindeutig in mo-
derner LED-Technologie, effizien-
ten Lichtverteilungen, anpassba-
ren Farbtemperaturen und einer 
bedarfsgerechten Steuerung. Mit 
Letzterem ist allerdings nicht das 
dämmerungsabhängige Ein- und 
Ausschalten gemeint, sondern das 
situative Anpassen der Beleuch-
tung. Wesentliche Faktoren dabei 
sind z. B. Verkehrsaufkommen, Prä-
senzsteuerung und Witterung.
Durch die hohe Reflexion bei nasser 
Fahrbahn sind rund 50 % weniger 
Energie notwendig, gefährliche 
Blendungen werden so vermie-
den. Es ist daher unumgänglich, 
beim Umrüsten der Beleuchtung 
die Vorbereitungen für intelligente 
Systeme zu treffen. Eine intelligen-
te Schnittstelle auf der Leuchte darf 
keine Option mehr sein, das muss 
Standard sein! 

Die Infrastruktur einer Gemeinde 
sollte generell überdacht und eine 
neue Beleuchtungsinfrastruktur 
geschaffen werden, es geht um viel 
mehr als den Tausch auf effiziente 
LED-Beleuchtung. 

Klima-, Insektenschutz und Anrai-
nerschutz sind erkannte dringliche 
Themen unserer Zeit und auch 
steigende Preise für Energie be-
schäftigen uns deutlich heftiger als 
erwartet. Bei der Anzahl der zu mo-
dernisierenden Leuchten und dem 
üblichen, etappenweisen Vorgehen 
wird es Jahre dauern, bis Anlagen 

komplett modernisiert sind. Die 
dabei gewonnenen Energieeinspa-
rungen werden dann sogar teilwei-
se von der Inflation und steigenden 
Energiepreisen wieder aufgefressen.

Deshalb sind Lösungen gefragt, 
um komplette Modernisierungen 
innerhalb kurzer Zeit abzuschlie-
ßen und die Energieeffizienz auf 
ein Maximum zu steigern. Das al-
les unter Wahrung der finanziellen 
Handlungsfähigkeit der Kommune 
und förderfähig innerhalb der Kli-
maschutzinitiative!

Eine riesige Lichtglocke über einer Großstadt oder 
Industriegebieten, Sportplätze im kommunalen Be-
reich oder beleuchtete, unbenutzte Parkflächen. Das 
macht sehr deutlich, dass die teilweise bereits um-
gesetzten Gesetzesänderungen des Naturschutzge-
setzes wichtig sind.

Licht, das mehr 
nützt als stört

L.U.X. GmbH
Stadlauer Straße 39a, 1220 Wien
Heinrich Kleist Straße 5, 3032 Eichgraben
Meierhofplatz 4, 7423 Pinkafeld
Mobil: 0664/2357655
E-Mail: wien@tb-lux.at / www.tb-lux.at
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Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Gruber 
(Geschäftsführer): „L.U.X. GmbH 
entwickelt nachhaltige und 
umweltfreundliche Beleuch-
tung für Ihre Gemeinde und den 
Klimaschutz!“


